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E. Errichtung von mehreren Aufsichtsbehörden (Abs. 1)
6.1 Die Mitgliedstaaten sind aui den ersten Blick darin frei, mehrere Aufsvchtsbe-
hdrden zu errichten. Allerdings bestimmt der Erwägungsgrund 117 auch: „Die
Mitgliedstaaten sollten mehr eis eine Aufsichisbehörde errichten können, wenn dies
ihrer verfassungsmäßigen, organisatorischen und administrativen Struktur ent-
spricht“ Dies isi in Deutschland der Fall und deshsib wurden aufgrund seiner
l‘ödelalen Struktur und den besonderen verfassungsrechtlichen Verpflichtun-
gen im Hinblick auf die Länder Sowie die ütlentlich-rechthchen Rundlunkanstalten
(An. 5 GG) und die Kirchen (An 140 GG iVm An. 137 WHV) bereits unter der
Geltung der EG-Datenschulzrlchtliniemehrere Aulsictitsbet'iordengeschehen,
6.2 An. 51 him Keine Aussage über die Auftellung der innersisahiehen Zustän-
digkeiten auf mehrere Aulsichtsbehörderi (Boehm in: Kütihrig/Buchner. Ari 51
Fthr‚ 25) Denn wie die Aufsrehiseufgaben aui die mehreren Behörden Vefteilt
werden, isi Sache der nationalen Rechtsordnung. Denkbar isi auch eine „Sektoriaile
Differenzierung“ der Datenschulz—Aulsichtsbehörden (Ehmann/Selmayf, An. 55
FidNr 17).
5.3 So hat die Bundesdatenschutzbeauftragte beispieisweise neben ihrer eiige
meinen Zustandigkeit fur die Bundesbehörden inzwischen auch tolgeride eek1oreie
Kennen-Kompetenzen.. 5115 Abs 4 TKG (geschäftsma'ßlges Erbringen von Telekommunikutiuns-
diensfen).. g 42 Abs. 3 Postgesetz (geschäftsrnäf3iges Erbringen von Postdienslen).. 535e sicherhehsüherpriiiungsgeseiz (SÜG) auch bei den unter das 506
iaiienden nicht-önentllchen Stellen (BGBl. 121117. 51.2097, 2130) sowie

0 ab dem 25, Mai 2018 nach 5 32 h AO lüralle Finsnzbehörden (auch der Länder
BGBl. 12017, S. 2541 , 2552)

3.4 Aber auch andere seklorale Kontrollstetlsn sind möglich. wie sie z. B. der
Verordnungegeber in Ari 55 für die Medien (vgl. dazu Verb 4.4 bei MMUD fTeil VI
des Kommentars) oder in Art. 91 tür die Kirchen geradezu vorschreibi, Aueh
Errichtung eines Datenschutzbeauflragten für die gesamte Rechtsanwaltschatt
(wie es beispielsweise die Bundesrechtsanwaltskammer forden. www brak‚de ‚Stellungnahme 41/2016me Dezember2uiä>wäre nach An. 51 rndgiich (vergl. dazu
auch Tassiln—Rouven Kdnig, Sektorale Datenschutzkontruiie bei Reehisanwäiien‚
Band 21 der ERAK-3ehnffenreme 2015).

7. Pflichten und Zusammenarbeit von Aufsichtsbehörde“ (Abs. 2)
7.1 Nach Abs. 2 Sat! 1 sind die naticnalen Aufslchlsbehörderi verpflichtet. einen
Beitrag zur einheitlichen Anwendung der Verordnung zu leisten Denn eines der
Hauptziele der Verordnung ist „die Harmonisierungdes Datenschutzes in der EU“
(Hullen in: Plath, An. 51 RdNr 5; ähnlich Boehm in: KÜhling/Buchner. An.51‚
RdNr 14. und Ehmann/Selrnayr, Ari 51 RdNr. 11.
7.2 Die iuflgrstaalllche Pflicht zur Zusammenarbeit aller deutschen Aufsichtsbe-
hcrrclan 151 In & 18 Abs.1 Satz4 BDSG 2018 leslgetialten. Danach müssen die
Aulsichtsbeho'rden des Bundes und der Länder die nach Art 85 und 91 ‚einge-
richteten spezi1ischenAutsichtsbehörden“ beteiligen, sofern Sie..von der Angelegen-
heit betroffen sind“. Wie das Beispiel der Elnlüiii'ung einer Softwarepakets wie
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